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An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dip1. lng. Karl Waldbrunner 
Parlament 
1(;)1.0 Wien 

Auf die Anfrage, welche die Abgeordneten Dr. Kerstnig 

und Genossen in ,der Sitzung des Nationalrates am 11. Nov. 197.0, 

betreffend Qualitätsverbesserung in den Fremdenverkehrsbetrie

ben an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die der Anfrage zugrundeliegenden und in deren Begrün

dung ausgeführten Probleme sind dem Bundesministerium für Han

del, Gewerbe und Industrie bekannt und werden im Rahmen der Frem

denverkehrsförderung gebühJ'end berücksichtigt. 

Zur Schaffung der "VoraussetzUngen für eine günstigere 

Kreditgewährung für Investitionen zum Zwecke der Qualitätsver

besserung und damit der Rentabilitätssteigerung im Hotel - und Gast

gewerbe" wurden im Mai 197.0 die Richtlinien für die Fürderung nach 

dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetzderart ergänzt, dass eine 

laufende Beteilung der Fremdenverkehrswirtschaftaus den MittelTI des 

Gewerbestrukturverbesserungsgesetzes gewährleistet ist. 

Ferner ist es dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 

und Industrie gelungen, im Bundesvoranmlag für 1971 die Mittel für 

die vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie gewährten 

Zinsenzuschüsse zu erhöhen, und zwar von S 3.0,2.0.0 . .0.0.0 im Jahre 197.0 

auf S 38, 236 . .0.0.0 für 1971. Auch die für. Fremdenverkehrszwecke im 
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zu Z1. 10. 092-Präs. A/71 

Rahmen des Gewerbestrukturverbesserungsgesetzes zur Verfügung stehen

äen Mittel wurden erhöht. 

Ich glaube, dass hiemit erhebliche Verbesserungen für 

die Investitionsfinanzierung der Fremdenverkehrswirtschaft erzielt wurden. 

Die "Herabsetzung der Abschreibdauer auf höchstens einen 

Zeitraum, in welchem die qualitätsverbessernden Investitionen wieder veral

tet sind und erneuert werden müssen ( 25 - 35 Jahre) "fällt in die Zuständig

keit des Bundesministeriums :-iir Finanzen. Ich habe dem Herrn Bundesminister 

für Finanzen von Ihrer Anfrage Kenntnis gegeben und hiebei auf die Bedeutung 

dieses Problemes hingewiesen. 

Mit Rücksicht auf die Umschlagsträgheit des in der Fremden

verkehrswirtschaft investierten Kapitals ist das Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie bestrebt, bei der Investitionsförderung möglichst lange 

Kreditlaufzeiten zu erreichen; Dies findet jedoch in dem Grundsatz seine Gren

ze, dass die Kreditlaufzeit die durchschnittliche Verwendungsdauer des Investi·· 

tionsgutes nicht übersteigen soll. Die Laufzeit von ERP-Krediten wir'd nach die

sem Grundsatz gehandhabt. Die Laufzeit von Kr.editen, die mit Zinsenzuschüssen 

gefördert werden, richtet sich jeweils nach der individuell,en Vereinbarung zwi

schen kredit gewährendem Institut und Kreditnehmer . 

.... 

. Es ist das Bestreben des Bundesministeriums für Handel, Ge

werbe und Industrie~ die Zinsbelastung aus Krediten für förderungswürdige Frem

denverkehrsinvestitionen dureh Zinsstützungen dem ERP-Zinsfuß anzunähern. 

IDie.ses Ziel wird durch die vom,' Bundesministeriumfür Handel, Gewerbe und 

Industrie weitgehend gemeinsam mit den Ländern gewährten Zinsenzuschüsse, 

die zwischen 2,5% und 3 % p. a. betragen, in der grossen Zahl der Fälle er-l 

reicht. Überdies muß - in Anbetracht der gegebenen Budgetlage - bedacht wer-

den, dass eine stärkere Zinsverbilligung eine Verminderung der Anzahl der 

Förderungsfälle zur Folge hätte. 
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zu Zl. 10. 092-:Präs. A/71 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

hat mit den Bundesländern Besprechungen aufgenommen, in denen ge

klärt werden soll, inwieweit die Lücke zwischen der voin Bund mittels 

Bürges und EE -Fonds gewährten Kreditbesicherung durch Einrichtungen 

auf Landesebene ausgefüllt wird. Die weitere Vorgangsweise des Bundes

ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie wird vom Ergebnis dieser 

Verhandlungen abhängen. 
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